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1.8.1

Exkursionen 

· Exkursionen sind Unterrichtsveranstaltungen, die ausserhalb des Schulareals stattfinden und ein Unterrichtsthema vertiefen, das momentan mit einer Klasse behandelt wird. Alle anderen Schulveranstaltungen gelten nicht als Exkursionen.

· Kulturelle Veranstaltungen sollen über „ Kulturelles in Schulen – www.kis.bl “ abgerechnet werden (Kinobesuche und Konzertveranstaltungen werden vom kis nicht subventioniert).
· Jede Klassen- oder Fachlehrperson kann mit einer Klasse eine obligatorische Exkursion durchführen. 

· Exkursionen müssen mit ausgefülltem Formular 1.8.5 von der SL bewilligt werden.

· Eine angemessene Kompensation von Überzeit für die Schülerinnen und Lehrperson ist nach Absprache mit der Schulleitung möglich.

· Für Exkursionen dürfen keine Elternbeiträge erhoben werden. Der Kanton bezahlt pro SchülerIn und höchstens 2 Begleitpersonen je ein Betrag von max. CHF 30.-   
· Der Kantonsbeitrag wird der LP in der Regel nach Abgabe der effektiven Kosten ausbezahlt.

· Die Kosten der Rekognoszierung für Exkursionen ausserhalb der Region Basel können vorgängig mit dem Formular „Rekognoszierungskosten“ (AVS Homepage) zurückerstattet werden.
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